
 

 

Stadt Brühl 
 

 
Brühl, den 09.12.2010

Niederschrift 
über die Sitzung des Ausschusses für Tiefbau und Abwasser am 01.12.2010 

Sitzungsort: Kläranlage, Industriestr. 131, Wesseling-Berzdorf 

Beginn der Sitzung um 18:00 Uhr. Ende der Sitzung um 19:00 Uhr. 

Vorsitz führte:Pitz 

Stellvertretende stimmber. Mitglieder 

Zündorf (SK) CDU
Poth (SK) CDU
Boley CDU
Dr. Dahm CDU
Dahmen CDU
Dr. Frantzioch-Immenkeppel CDU
Gerharz CDU
Hans CDU
Hosmann CDU
Klug CDU
Köllejan CDU
Küster CDU
Meeth CDU
Pohl CDU
Poschmann CDU
Rau CDU
Simons CDU
Stilz CDU
Vogel CDU

Riegert (SK) SPD
Hinz (SK) SPD
Hill (SK) SPD
Wehrhahn, U. (SK) SPD
Berg SPD
Blanke SPD
Grafe SPD
Jung, E. SPD
Klein SPD
Richter SPD
Vilkman SPD
Weesbach SPD
Weitz SPD

Bortlisz-Dickhoff Grüne
vom Hagen Grüne
Mäsgen Grüne
Niclasen Grüne
Dr. Tieke Grüne

Brämer FDP
Müller-Neimann FDP
Wehr FDP

Schmitz, St. (SK) fw/bVb
Baule fw/bVb
Bohlken fw/bVb
Mainzer fw/bVb
Schmitz, H. fw/bVb

Riedel LINKE

 

Stimmber. Mitglieder 

 Ehrenstein CDU
 Fischer CDU
 Hepp CDU
 Pütz CDU
 Vetterling CDU
 John (SK) CDU
 Weidenbach (SK) CDU

  
 Jung, H. (stellv. Vors.) SPD
 Dr. Petran SPD
 Fuchs (SK) SPD

  
 Weber Grüne
 Konertz Grüne

  
 Pitz (Vorsitzender) FDP

  
 Zöllner (SK) fw/bVb

  
 Sauer LINKE

  
 Verwaltung 
  

 Schiffer 
 Gansen 
 Schulz, Michael 
       
       
       
       
       
       
       

  
  
  
 Schriftführer 
  
 Messer 
  
 Gäste 
  

 Richter 
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 A) Öffentlicher Teil  
   

1. Niederschrift der Sitzung vom 08.07.2010  
   

2. Umsetzung des § 61 a Landeswassergesetz (Dichtheitsprüfungen 
privater Abwasseranlagen) in Brühl. 

55/10 

   
3. Kanalisation Erschließung Bebauungsplan 02.03  

Liblarer Straße / Heinestraße 
56/10 

   
4. Kanalisation Erschließung Bebauungsplan 07.07 Euskirchener Straße 57/10 
   

5. Mitteilungen  
   

6. Anfragen  
   
   
  

 
 
 
B) Nichtöffentlicher Teil 

 
 

   
7. Jahresvertrag 

Los 1: 
Kanalreinigungsarbeiten und Kanal-TV-Hausanschlussuntersuchungen 
nach EN 13508-2. 
Los 2: 
Kanalsanierung in nicht begehbaren Kanälen / Schachtsanierung 

12/97 

   
8.  Kanalhausanschlüsse und Kanalinstandhaltungsarbeiten als  

Jahresvertrag 2011 
 

02/08 

   
9. Unterrichtung des Ausschusses für Tiefbau und Abwasser über erteilte 

Aufträge von 10.000 Euro bis 50.000 Euro in der Zeit von Juni 2010 bis 
September 2010. 

118/91 

   
10. Mitteilungen  

   
11. Anfragen  
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Vorsitzender Pitz (FDP) eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einladung zur heutigen 
Sitzung form- und fristgerecht erfolgt ist und der Ausschuss für Tiefbau und Abwasser  
beschlussfähig ist. 
 

A) Öffentlicher Teil 
  

Vor Beginn der Sitzung hatten die Ausschussmitglieder die Gelegenheit den neuen 
Dolomitreaktor zu besichtigen. 
 

1. Niederschrift der Sitzung vom 08.07.2010  
 
Sachkundiger Bürger Zöllner (fw/bvb) erinnert an den vertagten Antrag der Fraktion über die 
Zuständigkeiten des Ausschusses für Tiefbau und Abwasser (Vorlagen-Nr.: 239/87ay).  
Ratsherr Hepp (CDU) sieht weiteren fraktionsinternen Beratungsbedarf und beantragt eine 
erneute Vertagung. Ansonsten werden gegen die Fassung der Niederschrift des Ausschusses für 
Tiefbau und Abwasser vom 08.07.2010  keine Einwände erhoben. 
 
-einstimmig- 
 

2. Umsetzung des § 61 a Landeswassergesetz (Dichtheitsprüfungen privater 
Abwasseranlagen) in Brühl. 
Vorlage-Nr. 55/10 
 
Nach Anfragen bezüglich der Anzahl ortsansässiger  sachkundiger Firmen, Anzahl der 
Kanalanschlüsse, Kosten und der Abgrenzung privat / städtisch, erläutert  
stv. Abteilungsleiter  Gansen die Vorlage. Wie viele ortsnahe Betriebe diese Prüfungen 
durchführen können, ist derzeit schwer einzuschätzen. Es muss jedoch damit gerechnet werden, 
dass es schwierig wird,  im Jahre des Fristablaufes 2015 Fachfirmen zu beauftragen. Er stellt 
noch einmal klar, dass die Prüfungspflicht nur die privaten Grundleitungen umfasst. 
Beigeordneter Schiffer ergänzt, dass die Vorlage der Vorabinformation der 
Ausschussmitglieder dient und diese in der Lage sind, den Bürgern darüber Auskunft zu geben. 
Er weist auch auf den Flyer des Landesumweltministeriums hin, in dem die 
Untersuchungskosten auf 300-500 € je Grundstück geschätzt werden.  
 
Vorsitzender Pitz (FDP) berichtet von Firmen, die sehr günstige Untersuchungen durchführen, 
jedoch anschließend sehr teure Sanierungen anbieten. Er empfiehlt Untersuchung und 
Sanierung zeitlich zu trennen. Ratsherr Hepp (CDU) regt an, den Ausschussmitgliedern eine 
Liste ortsnaher Sachkundigen zur Verfügung zu stellen. Ratsherr Jung (SPD) würde es 
vorbehaltlich einer juristischen Prüfung begrüßen, wenn die Stadt eine Liste empfehlenswerter 
Sachkundiger erstellen würde. 
 
Der Ausschuss für Tiefbau und Abwasser nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
-einstimmig- 
 

3. Kanalisation Erschließung Bebauungsplan 02.03 Liblarer Straße / Heinestraße  
Vorlage-Nr. 56/10 
 
Stv. Abteilungsleiter Gansen erläutert die Erschließung und beantwortet Fragen zur Vorflut und 
zu den Rohrwerkstoffen.  
 
Der Ausschuss für Tiefbau und Abwasser beschließt die Durchführung der Kanalbauplanung für 
die Erschließungsmaßnahme Liblarer Straße I Heinestraße aufgrund der vorgelegten Planung. 
 
-einstimmig- (bei 2 Enthaltungen) 
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4 Kanalisation Erschließung Bebauungsplan 07.07 Euskirchener Straße  

Vorlage-Nr. 57/10 
 
Stv. Abteilungsleiter Gansen erläutert die Erschließung und beantwortet Fragen zu alternativen 
Kanaltrassen. Sachkundiger Bürger Hinz (SPD) hält es für bedenklich, dass der Ausschuss die 
Entwässerungsplanung vor Rechtskraft des Bebauungsplans beschließen soll.  
Beigeordneter Schiffer erläutert, dass gerade vor Rechtskraft des Bebauungsplanes der 
Investor durch einen Erschließungsvertrag gebunden werden soll. Nach Rechtskraft des 
Bebauungsplanes hätte man hingegen keine Handhabe, einen Erschließungsvertrag zwingend 
abzuschließen. Vorsitzender Pitz (FDP) ergänzt, dass für den Bebauungsplan ein 
Aufstellungsbeschluss besteht. Sollte der Bebauungsplan dennoch nicht zustande kommen, 
wäre ein Beschluss des TAs über die Entwässerungsplanung ohnehin hinfällig, da der 
Erschließungsvertrag unter dem Vorbehalt des Bebauungsplans steht. 
 
Der Ausschuss für Tiefbau und Abwasser beschließt die Durchführung der Kanalbauplanung für 
die Erschließungsmaßnahme Liblarer Straße I Heinestraße aufgrund der vorgelegten Planung. 
 
-einstimmig- (bei 2 Enthaltungen) 
 

5 Mitteilungen 
 
Es liegen keine Mitteilungen vor. 
 

6 Anfragen 
 
Es liegen keine Anfragen vor. 

 




